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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Götz Frömming, Albrecht Heinz 
Erhard Glaser, Dr. Marc Jongen und der Fraktion der AfD 
– Drucksache 19/199 – 

Parteinahe Stiftungen 

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

Alle im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien mit Ausnahme der AfD ha-
ben sogenannte parteinahe Stiftungen initiiert, die eine Fülle von politischen 
und bildungspolitischen Aktivitäten betreiben. In der Vergangenheit sind diese 
Stiftungen, die ihrer wahren Rechtsnatur nach in der Regel Vereine sind, von 
verschiedenen Seiten kritisiert worden. So bemängelten beispielsweise der 
Bund der Steuerzahler Deutschland e. V. und Transparency International e. V. 
eine nicht hinreichende gesetzliche Grundlage und fehlende Finanzierungsbe-
richte (Martin Lutz/Uwe Müller: „Der Staat pumpt unablässig Geld in Partei-
stiftungen“, in: DIE WELT vom 6. Oktober 2014). 

Auch die Auslandsaktivitäten der parteinahen Stiftungen wurden kritisiert: 
„Während Deutschland rund um den Globus gut 150 Botschaften unterhält, leis-
ten sich die Stiftungen insgesamt fast doppelt so viele Vertretungen und Büros.“ 
(Martin Lutz/Uwe Müller, „Das Kartell der Staatsplünderer“, in DIE WELT 
vom 10. Oktober 2014). Dabei stehen die Auslandsaktivitäten der Stiftungen 
offenkundig nicht immer im Einklang mit den Zielen der deutschen Außenpoli-
tik, wie zuletzt die Reaktionen auf eine Tagung der Heinrich-Böll-Stiftung e. V. 
in Beirut gezeigt haben (Jüdische Rundschau vom 3. November 2017, „Hein-
rich-Böll Stiftung befeuert Israel-Feindlichkeit und Judenhass“). 

V o r b e me r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g  

Die nachstehenden Ausführungen beruhen auf Zulieferungen der Ressorts an das 
Bundesministerium der Finanzen. 
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1. Hat die Bundesregierung Kenntnis davon, wie hoch die Summe aller Zu-
schüsse an diese parteinahen Stiftungen ist (bitte nach einzelnen Zuwen-
dungsempfängern und welchen wesentlichen Verwendungszwecken auf-
schlüsseln)? 

2. Wie hat sich das Volumen dieser Fördermittel nach Kenntnis der Bundesre-
gierung in den Jahren seit 1990 entwickelt? 

Wie lassen sich ggf. festzustellende Auffälligkeiten (z. B. überproportionaler 
Anstieg) erklären (bitte chronologisch nach einzelnen Jahren und Zuwen-
dungsempfängern aufschlüsseln)? 

Die Fragen 1 und 2 werden im Zusammenhang beantwortet. 

Die auf den Meldungen der Ressorts beruhende Übersicht über die Förderung der 
politischen Stiftungen aus dem Bundeshaushalt ist der Anlage* zu entnehmen. 
Wesentliche Verwendungszwecke sind gesellschaftliche und demokratische Bil-
dungsarbeit, die politische Forschung, Information, Beratung sowie Begabtenför-
derung und Hilfeleistung zum Aufbau demokratischer, freiheitlicher und rechts-
staatlicher Strukturen im Ausland. 

Teilweise lassen sich die Fördermittel aus dem Bundeshaushalt nicht vollständig 
bis zum Jahr 1990 zurückverfolgen. Im Hinblick auf die Aufbewahrungsrichtli-
nien des Bundes sind seit dem Jahr 1990 einige Akten bereits vernichtet worden. 
Insoweit ist die Übersicht möglicherweise nicht vollständig. Angaben für die wei-
ter zurückliegenden Jahre können teilweise nicht mehr durch die entsprechenden 
Akten verifiziert werden.  

Anstiege der Fördermittel des Auswärtigen Amts (AA) in einzelnen Jahren des 
Betrachtungszeitraums resultieren aus der Zuständigkeitsänderung verbunden mit 
einer Mittelübertragung vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung zum Auswärtigen Amt im Jahr 2015 und aus der Bereit-
stellung zusätzlicher Haushaltsmittel, beispielsweise 2012 zur Intensivierung der 
europäischen Integration. Seit dem Jahr 2012 wurden zudem Mittel für Transfor-
mationspartnerschaften erstmalig zur Verfügung gestellt. Der Anstieg der Förder-
mittel im Jahr 2002 kann angesichts der im Auswärtigen Amt geltenden Beleg-
Aufbewahrungsfristen nicht aufgeschlüsselt werden. 

Der Mittelanstieg bei den Globalzuschüssen des Bundesministeriums des Innern 
(BMI) im Jahr 1996 ist Ausdruck des Willens des parlamentarischen Haushalts-
gesetzgebers. Die Anstiege der Mittelansätze des BMI in den Jahren 2007 und 
2014 sind zudem auf die vom Haushaltsgesetzgeber bewilligten Zuschüsse für 
Investitionen und Baumaßnahmen zurückzuführen. 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung stellt den von ihm unterstütz-
ten 13 Begabtenförderungswerken, zu denen auch die sechs für die Begabtenför-
derung zuständigen Studien- und Promotionsförderwerke der politischen Stiftun-
gen gehören, Mittel für Stipendien zur Verfügung. Seit dem Jahr 2005 hat die 
Bundesregierung die Förderinstrumente zur Unterstützung leistungsstarker Stu-
dierender ausgebaut und damit die Etablierung einer Stipendienkultur in Deutsch-
land vorangetrieben. Die hierfür insgesamt für alle Begabtenförderungswerke be-
reitgestellten Mittel wurden deutlich erhöht (von 80,5 Mio. Euro im Jahr 2005 auf 
266,267 Mio. Euro im Jahr 2017). Die Bundesregierung hatte sich in der 16. Le-
gislaturperiode zum Ziel gesetzt, 1 Prozent der Studierenden an deutschen Hoch-
schulen mit einem Stipendium aller vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung geförderten Begabtenförderungswerke zu unterstützen. Dieses Ziel 
                                                      
* Von der Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/503 auf der Internetseite des Deutschen Bun-

destages abrufbar. 
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wurde erreicht, während gleichzeitig die Studierendenzahlen insgesamt stark an-
gestiegen sind. Teile der Aufwüchse im gesamten Fragezeitraum sind auf Leis-
tungsverbesserungen für die Stipendiatinnen und Stipendiaten zurückzuführen. 

3. Hat die Bundesregierung Kenntnis davon, auf welcher Rechtsgrundlage au-
ßerhalb des Haushaltsgesetzes diese Geldleistungen an diese parteinahen 
Stiftungen geleistet werden?  

Grundsätzlich legt der Haushaltsgesetzgeber sowohl die Globalzuschüsse im Ein-
zelplan des BMI als auch die Projektfinanzierungen aus weiteren Einzelplänen 
mit dem Gesetz zur Feststellung des Bundeshaushalts fest. Die Veranschlagung 
von Haushaltsmitteln an die politischen Stiftungen im Bundeshaushalt erfolgt seit 
Beginn der Förderung im Haushaltsjahr 1967 stets im parlamentarischen Verfah-
ren als ausschließliche Aufgabe des Haushaltsausschusses des Deutschen Bun-
destages. Diese Praxis der Förderung der politischen Stiftungen entspricht der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zur Gewährung von 
Globalzuschüssen zur politischen Bildungsarbeit politischer Stiftungen (Urteil 
vom 14. Juli 1986 /BVerfGE 73,1, 31 ff.). Hierauf basiert die öffentliche Gemein-
same Erklärung der politischen Stiftungen vom 6. November 1998. In dieser Er-
klärung sind die wesentlichen Grundsätze für den Anspruch, den Umfang und die 
Verwendung der Fördermittel fixiert. Diese werden auch, soweit es die in die Zu-
ständigkeit des BMI fallenden Globalzuschüsse betrifft, vom Deutschen Bundes-
tag als Haushaltsgesetzgeber geteilt und als Grundlage zur Entscheidung über das 
Ob und den Umfang der Förderung der Stiftungen herangezogen. Rechtsgrundla-
gen außerhalb des Haushaltsgesetzes gibt es nicht. 

Rechtliche Grundlage für die Mittelverausgabung ist stets der in dem jeweiligen 
Haushaltsgesetz verankerte Bundeshaushalt.  

Die Veranschlagung und Bewilligung der Zuwendungen erfolgt nach den Best-
immungen der Bundeshaushaltsordnung (BHO), insbesondere nach den §§ 23, 44 
BHO und den Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Bundeshaushaltsord-
nung (VV-BHO) in der jeweils geltenden Fassung. Für die Verwendung der Zu-
wendungen des Bundes sowie für den Nachweis und die Prüfung der Verwendung 
gelten die nach Anlage 1 zur VV Nr. 5.1 zu § 44 BHO je nach Zuwendungszweck 
anzuwendenden Nebenbestimmungen (Allgemeine Nebenbestimmungen für Zu-
wendungen zur institutionellen Förderung – ANBest-I sowie Allgemeine Neben-
bestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung – ANBest-P). 

Teilweise haben die Ressorts für ihren Geschäftsbereich weitere Vorgaben erlas-
sen, beispielsweise 

 für den Bereich des AA die Richtlinien für die Förderung der politischen Stif-
tungen. Die Förderrichtlinien wurden aktualisiert, im August 2017 im Bun-
desanzeiger veröffentlicht und traten als „Neufassung der Richtlinien für die 
Förderung der politischen Stiftungen bei gesellschaftspolitischen Maßnah-
men durch das Auswärtige Amt“ rückwirkend zum 1. Januar 2017 in Kraft; 

 für den Bereich der Globalzuschüsse des BMI seit dem Jahr 1975 durch die 
„Besonderen Bewirtschaftungsgrundsätze für Zuschüsse des Bundes aus  
Kapitel 0601 Titel 685 12 zur gesellschaftspolitischen und demokratischen 
Bildungsarbeit“; 
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 für den Bereich der Entwicklungszusammenarbeit die „Richtlinien für die 
Förderung entwicklungswichtiger Vorhaben der politischen Stiftungen aus 
Kapitel 2302 Titel 687 04“ in der Fassung vom 1. Januar 2016. Die Richtli-
nien regeln die Anforderungen an den Projektantrag, die Art und den Umfang 
der förderungswürdigen Maßnahmen, die Anforderungen an die Rechnungs-
legung und sonstige Einzelheiten der Förderung; 

 für den Bereich der Begabtenförderung im Bundesministerium für Bildung 
und Forschung die „Zusätzlichen Nebenbestimmungen zur Förderung begab-
ter Studierender sowie begabter Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wis-
senschaftler“ in der Fassung vom Juli 2017; 

 für den Bereich des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales unterliegen 
Projektförderungen, die teilweise aus ESF-Mitteln finanziert werden, zusätz-
lich den Bestimmungen des Europäischen Sozialfonds (ESF) auf Grundlage 
der Verordnungen (EG) Nr. 1083/2006, (EG) Nr. 1081/2006 und (EG) 
Nr. 1828/2006 in der jeweils aktuellen Fassung. 

4. Welche Kontrollmechanismen staatlicher Stellen seitens der Bundesregie-
rung gibt es, um die zweckgemäße und wirtschaftliche Verwendung dieser 
Steuergelder zu gewährleisten? 

5. Welche Kontrollmechanismen gibt es,  

a) auf der Seite der Bundesregierung, 

b) auf der Seite der Stiftungen und 

c) an anderen Stellen, 

um das Gebot der Distanz zwischen Stiftungen und Parteien zu gewährleis-
ten (bitte auflisten und in der Funktionsweise beschreiben)? 

Die Fragen 4 und 5 werden im Zusammenhang beantwortet.  

Die Kontrollmechanismen folgen den Vorgaben der BHO, der VV-BHO und der 
Allgemeinen und Besonderen Nebenbestimmungen zu den jeweiligen Zuwen-
dungsbescheiden im Sinne des § 36 Verwaltungsverfahrensgesetzes. Kontrollen 
finden seitens der Bundesregierung durch Verwendungsnachweisprüfungen und 
Erfolgskontrollen gemäß den Nummern 10, 11, 11a und 5.1 VV-BHO zu § 44 
BHO i. V. m. den Nummern 7, 8 ANBest-I und den Nummern 6, 7 ANBest-P zur 
Prüfung der zweckgemäßen und wirtschaftlichen Verwendung der öffentlichen 
Mittel statt. 

Der Zuwendungsempfänger hat danach über Zwischen- und Endverwendungs-
nachweise die dem Zuwendungszweck entsprechende Verwendung der bewillig-
ten Mittel gegenüber dem Zuwendungsgeber (Bund) nachzuweisen. Teilweise 
werden diese Vorgaben durch die in der Antwort zu Frage 3 genannten weiteren 
Vorgaben der einzelnen Ressorts modifiziert. 

Das im Urteil des BVerfG von 14. Juli 1986 (BVerfGE 73,1, Leitsatz und Rand-
ziffer 109) postulierte Distanzgebot bei den Aktivitäten der staatlich geförderten 
politischen Stiftungen gegenüber den politischen Parteien ist umfassend und nicht 
disponibel. Insbesondere eine verdeckte Parteienfinanzierung und eine Wahl-
kampfhilfe durch die Stiftungen mit staatlichen Fördermitteln sind nicht zulässig. 
Die Prüfung der Einhaltung des Distanzgebotes obliegt als immanenter Bestand-
teil der Prüfung der ordnungsgemäßen Mittelverwendung im Rahmen der Ver-
wendungsnachweisprüfung und der Erfolgskontrolle dem jeweiligen Zuwen-
dungsgeber. 
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Zudem unterliegen die Zuwendungen an die politischen Stiftungen wie jede Aus-
gabe des Bundes dem Kontrollauftrag des Bundesrechnungshofes. 

Über Kontrollmechanismen auf Seiten der Stiftungen und anderer Stellen und de-
ren Funktionsweise liegen keine Erkenntnisse vor.
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